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1 Vom Landrat mit Vierfünftelmehr beschlossen. Referendumsfrist unbenützt abgelaufen am $.
2 GS 25.427, SGS 331

$

Gesetz
über die Staats- und Gemeindesteuern

Änderung vom 25. April 20131

GS 38.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 7. Februar 1974  über die Staats- und Gemeindesteuern (Steu-2

ergesetz) wird wie folgt geändert:

§ 6 Absatz 2 Buchstabe b

 Bei Wohnsitz oder Sitz im Ausland sind sie ausserdem steuerpflichtig, wenn sie2

b. als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung juristischer Personen
mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton Tantiemen, Sitzungsgelder, feste
Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnliche Vergütungen bezie-
hen;

§ 16 Absatz 1 Buchstabe c

 Von der Staats- und Gemeindesteuer sind befreit1

c. vom Bund konzessionierte Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die für
diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen
ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die
Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten
Tätigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind
jedoch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung
zur konzessionierten Tätigkeit haben;

§ 24 Buchstaben a und g

Zum steuerbaren Einkommen gehören insbesondere
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a. alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, namentlich aus pri-
vatrechtlichem oder öffentlich-rechtlichem Anstellungs- oder Arbeitsverhältnis
oder aus der Erfüllung einer Dienstpflicht, mit Einschluss der Natural- und
Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen,
Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Tantiemen,
Sitzungsentschädigungen, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen,
Trinkgelder oder ähnliche Zuwendungen;

g. die einzelnen Gewinne von über 1'000 Franken aus einer Lotterie oder einer
lotterieähnlichen Veranstaltung;

§ 24a 2a. Mitarbeiterbeteiligungen

 Als echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten1

a. Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsanteile oder
Beteiligungen anderer Art, welche die Arbeitgeberin, deren Muttergesellschaft
oder eine andere Konzerngesellschaft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
abgibt;

b. Optionen auf den Erwerb von Beteiligungen nach Buchstabe a.

 Als unechte Mitarbeiterbeteiligungen gelten Anwartschaften auf blosse Bargeld-2

abfindungen.

§ 24b 2b. Einkünfte aus echten Mitarbeiterbeteiligungen

 Geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen, ausser aus gesperrten1

oder nicht börsenkotierten Optionen, sind im Zeitpunkt des Erwerbs als Ein-
kommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar. Die steuerbare Lei-
stung entspricht deren Verkehrswert vermindert um einen allfälligen Erwerbs-
preis.

 Bei Mitarbeiteraktien sind für die Berechnung der steuerbaren Leistung Sperr-2

fristen mit einem Diskont von 6 Prozent pro Sperrjahr auf deren Verkehrswert zu
berücksichtigen. Dieser Diskont gilt längstens für zehn Jahre.

 Geldwerte Vorteile aus gesperrten oder nicht börsenkotierten Mitarbeiteroptio-3

nen werden im Zeitpunkt der Ausübung besteuert. Die steuerbare Leistung
entspricht dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermindert um den Aus-
übungspreis.

§ 24c 2c. Einkünfte aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen

Geldwerte Vorteile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen sind im Zeitpunkt ihres
Zuflusses steuerbar.

§ 24d 2d. Anteilsmässige Besteuerung

Hatte der Steuerpflichtige nicht während der gesamten Zeitspanne zwischen
Erwerb und Entstehen des Ausübungsrechts der gesperrten Mitarbeiteroptionen
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(§ 24b Absatz 3) steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz, so
werden die geldwerten Vorteile daraus anteilsmässig im Verhältnis zwischen der
gesamten zu der in der Schweiz verbrachten Zeitspanne besteuert.

§ 28 Buchstaben h und n

Der Einkommenssteuer nicht unterworfen sind

h. der Sold für Militär- und Zivilschutzdienst sowie der Sold der Milizfeuerwehr-
leute bis zum Betrag von 10'000 Franken für Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der Feuerwehr (Übungen, Pikett-
dienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung, Brandbe-
kämpfung, allgemeinen Schadenwehr, Elementarschadenbewältigung und
dergleichen); ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader, Funktions-
zulagen sowie Entschädigungen für administrative Arbeiten und für Dienst-
leistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt;

n. die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1'000 Franken aus einer
Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung.

§ 29 Absatz 1 Buchstaben c, l  und obis

 Von den steuerbaren Einkünften werden abgezogen1

c. die nachgewiesenen und selbst getragenen Kosten, jedoch höchstens 5'500
Franken pro Jahr, für die Drittbetreuung jedes Kindes, welches das 14. Alters-
jahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, die für
seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in
direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder
Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen;

l . die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 10'000bis

Franken an politische Parteien, die im Parteienregister nach Artikel 76a des
Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte einge-
tragen sind, im Landrat vertreten sind oder bei den letzten Wahlen des Land-
rates mindestens 3% der Stimmen erreicht haben;

o. die Einsatzkosten im Umfang von 5% der einzelnen Gewinne aus einer
Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung, jedoch höchstens 5'000
Franken.

§ 29 Absatz 2

 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Kosten2

der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungs-
prämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. Der
Steuerpflichtige kann für solche Liegenschaften für jede Steuerperiode anstelle
der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen.
Der Pauschalabzug beträgt bei über zehnjährigen Gebäuden 30% und bei bis zu
zehnjährigen Gebäuden 25% des Eigenmietwertes für selbst genutzte Liegen-
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schaften oder des Bruttomietertrages. Das Nähere regelt der Regierungsrat.

§ 29bis

aufgehoben

§ 33 Buchstabe c

Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung folgende Sozialabzüge
in Abzug gebracht:

c. für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige AHV/IV-Rentne-
rinnen und -Rentner mit steuerbaren Einkünften (vor allen Abzügen) im
Betrag von höchstens der maximalen einfachen AHV/IV-Rente: 40% dieser
Einkünfte. Bei höheren Einkünften vermindert sich der Abzug in Schritten von
jeweils 1% pro 100 Franken zusätzlichen Einkünften. Für in ungetrennter Ehe
lebende Ehepaare mit steuerbaren Einkünften (vor allen Abzügen) im Betrag
von höchstens der maximalen AHV/IV-Ehepaarrente beträgt der Abzug 60%
dieser Einkünfte, sofern beide Ehegatten AHV/IV-Rentner sind. Bei höheren
Einkünften vermindert sich der Abzug in Schritten von jeweils 1% pro 250
Franken zusätzlichen Einkünften. Der Abzug kann in beiden Fällen nicht
beansprucht werden, sofern nach allen Abzügen sowie ohne Berücksichti-
gung der dauernd selbstbewohnten Liegenschaft noch steuerbares Ver-
mögen vorliegt.

§ 36 3. Kapitalleistungen aus Vorsorge

 Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge und aus anerkannten Formen der1

gebundenen Selbstvorsorge im Sinne von § 27  Absatz 1 sowie gleichartigebis

Kapitalabfindungen des Arbeitgebers mit Vorsorgecharakter werden gesondert
besteuert. Ebenso unterliegen Kapitalleistungen bei Tod und für bleibende
körperliche oder gesundheitliche Nachteile einer separaten Jahressteuer.

 Der auf die Kapitalleistung anwendbare Steuersatz beträgt:2

für die ersten 400'000 Fr.  2%

für über 400'000 Fr. liegende Beträge  6%

insgesamt aber nicht mehr als 4.5%.

 Die Sozialabzüge gemäss § 33 und § 34 Absatz 4 werden nicht gewährt.3

Kapitalleistungen an die gleiche Person im gleichen Kalenderjahr werden zu-
sammengerechnet. Kapitalleistungen von gemeinsam veranlagten Personen
werden untereinander nicht zusammengerechnet.

§ 46 Absätze 7 und 8

 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 24b Absatz 1 sind zum Verkehrswert ein-7

zusetzen. Allfällige Sperrfristen werden mit einem einheitlichen Einschlag von
20% berücksichtigt.
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 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 24b Absatz 3 und § 24c sind bei Zuteilung ohne8

Steuerwert zu deklarieren.

§ 47 Absätze 1 und 2

 Kapital- und Rentenversicherungen unterliegen der Vermögenssteuer mit ihrem1

jeweiligen Rückkaufswert.

 aufgehoben2

§ 68b Absatz 2

 Steuerbar sind alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen, eingeschlossen Neben-2

einkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen,
Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, geldwerte
Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und Naturalleistungen sowie die Ersatzein-
künfte wie Taggelder aus Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung.

§ 68k 2. Arbeitnehmer

 Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz für kurze1

Dauer oder als Grenzgänger oder Wochenaufenthalter in unselbständiger Stel-
lung im Kanton erwerbstätig ist, entrichtet für sein Erwerbseinkommen die Quel-
lensteuer nach den §§ 68a-68h.

 Personen, die im Zeitpunkt des Zuflusses von geldwerten Vorteilen aus Mit-2

arbeiterbeteiligungen gemäss § 24b Absatz 3 im Ausland wohnhaft sind, ent-
richten für diese geldwerten Vorteile die Quellensteuer nach den §§ 68a-68h
anteilsmässig gemäss § 24d.

§ 68m Absätze 1 und 2

 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung1

von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kanton sind
für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschädigun-
gen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen steuerpflichtig.

 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung2

von ausländischen Unternehmungen mit Betriebsstätten im Kanton sind für die
ihnen zu Lasten dieser Betriebsstätten ausgerichteten Tantiemen, Sitzungs-
gelder, festen Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergü-
tungen steuerpflichtig.

§ 68o  Absatz 3bis

 Kapitalleistungen unterliegen ungeachtet staatsvertraglicher Regelungen immer3

einem Steuerabzug an der Quelle. Die Quellensteuer auf dem Bruttobetrag der
Kapitalleistung (abgerundet auf die nächsten 1'000 Fr.) beträgt:
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für die ersten 400'000 Fr.  3.2%

für über 400'000 Fr. liegende Beträge  9.5%

insgesamt aber nicht mehr als 7.1%.

§ 68r Absatz 1 Buchstaben c und d

 Die Arbeitgeber, Veranstalter, juristischen Personen, Hypothekarschuldner und1

öffentlichen Pensionskassen als Schuldner der steuerbaren Leistungen sind
verpflichtet

c. die Steuern periodisch der kantonalen Steuerverwaltung abzuliefern, mit ihr
darüber abzurechnen und ihr zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in
alle Unterlagen zu gewähren;

d. die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiteroptionen
zu entrichten. Die Arbeitgeberin schuldet die anteilsmässige Steuer auch
dann, wenn der geldwerte Vorteil von einer ausländischen Konzerngesell-
schaft ausgerichtet wird.

§ 108 IV. Einschätzungsbehörden - 1. Organisation

Die Einschätzungsbehörden sind

a. die kantonale Steuerverwaltung;

b. die von den Gemeinden bezeichneten Organe für die Einschätzung der
Unselbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen.

§ 110 3. Kantonale Taxations- und Erlasskommission

 Die kantonale Taxations- und Erlasskommission behandelt Gesuche um Steu-1

ererlass gemäss § 139b und § 183. Sie behandelt zudem Gesuche um Steuerbe-
freiung im Sinne von § 16 Absatz 1 Buchstaben d - f.

 Die kantonale Taxations- und Erlasskommission besteht aus drei Mitgliedern2

und zwei Ersatzmitgliedern. Der Regierungsrat wählt die Präsidentin oder den
Präsidenten und ein weiteres Mitglied. Das dritte Mitglied sowie die Ersatzmit-
glieder werden vom Landrat gewählt.

 Der Entscheid über Erlasse gemäss § 139b fällt in die Kompetenz der Prä-3

sidentin bzw. des Präsidenten. Entscheide über die Steuerbefreiung von juristi-
schen Personen sowie über Erlasse gemäss § 183 fällt die Kommission in
Dreierbesetzung.

 Das Aktuariat wird durch die kantonale Steuerverwaltung geführt und hat4

beratende Stimme.

§ 111 V. Steuergeheimnis - 1. Schweigepflicht

 Personen, die in amtlicher Tätigkeit Kenntnis von den Verhältnissen der Steuer-1

pflichtigen erhalten, haben darüber Stillschweigen zu bewahren. Diese Schwei-
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gepflicht besteht auch über ein Anstellungs- oder Auftragsverhältnis hinaus.

 Behördenmitglieder und Angestellte, welche die Schweigepflicht verletzen, sind2

vom Regierungsrat mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken bis 500 Franken
zu belegen und werden gegebenenfalls angezeigt.

§ 111a 2. Amtshilfe unter anderen Behörden

 An Organe der öffentlichen Verwaltung und Rechtspflege können Auskünfte1

aus den Steuerakten erteilt werden, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt.
Diese Amtshilfe gilt auch gegenüber ausserkantonalen Behörden, sofern der
andere Kanton Gegenrecht gewährt. Gegenüber basellandschaftlichen Behörden
können die benötigten Daten mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht
werden. Der Regierungsrat regelt die näheren Bestimmungen.

 Die Steuerbehörden des Bundes sowie der Kantone erteilen einander kostenlos2

alle benötigten Auskünfte und leiten die Daten weiter, die für die Erfüllung ihrer
Aufgaben dienlich sein können. Ebenso zur Auskunft verpflichtet sind die Behör-
den des Bundes, der Kantone, Bezirke und Gemeinden, die den Steuerbehörden
diejenigen Daten weitergeben, die für die Durchführung dieses Gesetzes von
Bedeutung sein können. Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektro-
nischen Datenträgern übermittelt. Sie können auch mittels eines Abrufverfahrens
zugänglich gemacht werden. Diese Amtshilfe ist kostenlos.

§ 115 Absatz 1

 Arbeitgebende sind verpflichtet, für jede arbeitnehmende Person einen Ausweis1

über Lohn, Gehalt und sonstige Bezüge auszustellen und diesen für jede Steuer-
periode direkt der kantonalen Steuerverwaltung einzureichen. Dieselbe Be-
scheinigungspflicht gilt für geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen
sowie über die Zuteilung und die Ausübung von Mitarbeiteroptionen.

§ 124 Absatz 2

 Die kantonale Steuerverwaltung kann gegen den Entscheid der kantonalen2

Taxations- und Erlasskommission innert 30 Tagen nach der Zustellung beim
Steuergericht schriftlich Rekurs erheben.

§ 139b IX. Erlass

 Steuerpflichtigen Personen, für die infolge einer Notlage die Bezahlung der1

Steuern, Zinsen, Bussen und Gebühren eine grosse Härte bedeuten würde,
können die geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlassen werden.

 Das Erlassgesuch muss schriftlich und begründet sowie mit den nötigen Be-2

weismitteln bei der kantonalen Taxations- und Erlasskommission eingereicht
werden. Diese entscheidet nach Anhörung des zuständigen Gemeinderates. Der
Steuerpflichtige und die kantonale Steuerverwaltung sowie die Gemeinde können
gegen den Entscheid der kantonalen Taxations- und Erlasskommission innert 30
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Tagen nach der Zustellung beim Steuergericht schriftlich Rekurs erheben. Im
Übrigen gelten die Bestimmungen gemäss den §§ 124 - 132.

 Ein Erlass oder Teilerlass der Staatssteuer hat auch die entsprechende Herab-3

setzung der Gemeindesteuer zur Folge.

 Das erstinstanzliche Erlassverfahren ist kostenfrei. Die Kosten des Verfahrens4

können der gesuchstellenden Person aber auferlegt werden, wenn sie ein offen-
sichtlich unbegründetes Erlassgesuch eingereicht hat.

§ 183 I. Behandlung von Härtefällen

 Ergibt sich bei der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen in Einzelfällen1

eine sachlich ungerechtfertigte Belastung oder eine regelmässig konfiskatorische
Besteuerung, die vom Gesetzgeber nicht voraussehbar oder so nicht beabsich-
tigt worden war, kann die kantonale Taxations- und Erlasskommission von der
gesetzlichen Ordnung in angemessener Weise abweichen.

 Das Erlass- bzw. Reduktionsgesuch muss schriftlich und begründet sowie mit2

den nötigen Beweismitteln bei der kantonalen Taxations- und Erlasskommission
eingereicht werden. Das Gesuch kann bereits anlässlich des Veranlagungs-
verfahrens gestellt und entschieden werden.

 Ein Erlass oder eine Reduktion der Staatssteuer hat auch die entsprechende3

Herabsetzung der Gemeindesteuer zur Folge.

 Der Steuerpflichtige und die kantonale Steuerverwaltung sowie die Gemeinde4

können gegen den Entscheid der kantonalen Taxations- und Erlasskommission
innert 30 Tagen nach der Zustellung beim Steuergericht schriftlich Rekurs erhe-
ben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäss den §§ 124 - 132.

§ 203 XIV. Nachbesteuerung von Bausparkapital

 Eine Nachbesteuerung des Bausparkapitals gemäss § 29  des Steuergesetzes1 bis

in seiner bis 31. Dezember 2012 gültigen Fassung erfolgt im Jahr der zweck-
widrigen Verwendung, bei Wegzug ins Ausland oder bei unbenutztem Ablauf der
Frist zur zweckgemässen Verwendung.

 Für steuerpflichtige Personen, welche erstmals im Jahre 2006 oder später2

Bauspareinlagen getätigt und diese steuerlich zum Abzug gebracht haben, ist
das per 31. Dezember 2012 vorhandene Bausparkapital bis spätestens 2017
zweckgemäss im Sinne von § 29  Absatz 1 des Steuergesetzes in seiner bis 31.bis

Dezember 2012 gültigen Fassung zu verwenden, sonst erfolgt eine Nachbe-
steuerung. Eine Fristverlängerung über das Jahr 2017 hinaus ist ausgeschlos-
sen.

 Für steuerpflichtige Personen, welche erstmals im Jahre 2005 oder früher3

Bauspareinlagen getätigt und steuerlich zum Abzug gebracht haben, ist das per
31. Dezember 2012 vorhandene Bausparkapital innert der in § 29  Absatz 6 desbis

Steuergesetzes in seiner bis 31. Dezember 2012 gültigen Fassung genannten
Frist zweckgemäss zu verwenden, sonst erfolgt eine Nachbesteuerung.
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II.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Änderung.

Liestal, 25. April 2013 Im Namen des Landrates

der Präsident: Degen

der Landschreiber: Achermann
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